
zum 31. März eines Jahres für das vergangene
Kalenderjahr zu übermitteln.

Zu den Kontrollen nach Satz 1 Nummer 1 gehören ins-
besondere Kontrollen der Ergebnisse und der Qualität
von praktischen, vom Fachbetrieb ausgeführten Tätig-
keiten, Kontrollen der Teilnahme an Schulungen oder
Fortbildungsveranstaltungen nach Absatz 2 sowie Kon-
trollen der Geräte und Ausrüstungsteile nach § 62 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1.

(2) Sachverständigenorganisationen und Güte- und
Überwachungsgemeinschaften müssen für ihr Tätig-
keitsgebiet Schulungen anbieten, mit denen der be-
trieblich verantwortlichen Person und dem eingesetzten
Personal der Fachbetriebe die erforderlichen Kenntnis-
se, insbesondere auf den in § 62 Absatz 2 Satz 2 ge-
nannten Gebieten, vermittelt werden.

(3) Sachverständigenorganisationen und Güte- und
Überwachungsgemeinschaften müssen Fachbetriebe,
die für Dritte tätig werden, unverzüglich nach der Zerti-
fizierung in geeigneter Weise im Internet bekannt
machen; die Angaben sind aktuell zu halten. Bei der
Bekanntmachung nach Satz 1 sind die Fachbereiche
und Tätigkeiten anzugeben, in denen der Fachbetrieb
von der Sachverständigenorganisation oder der Güte-
und Überwachungsgemeinschaft überwacht wird.

(4) Sachverständigenorganisationen und Güte- und
Überwachungsgemeinschaften sind verpflichtet, einem
Fachbetrieb die Zertifizierung unverzüglich zu ent-
ziehen, wenn dieser

1. wiederholt fachbetriebspflichtige Arbeiten fehlerhaft
durchgeführt hat,

2. die in § 62 Absatz 2 und § 63 Absatz 1 aufgeführten
Anforderungen an Fachbetriebe nicht mehr erfüllt
oder

3. die Pflicht nach § 63 Absatz 2 nicht erfüllt.

§ 62

Fachbetriebe;
Zertifizierung von Fachbetrieben

(1) Betriebe, die die in § 45 Absatz 1 genannten Tä-
tigkeiten an den dort genannten Anlagen und Anlagen-
teilen ausführen, bedürfen der Zertifizierung als Fach-
betrieb durch eine Sachverständigenorganisation oder
eine Güte- und Überwachungsgemeinschaft. Die Zerti-
fizierung kann auf bestimmte Tätigkeiten beschränkt
werden. Sie ist auf einen Zeitraum von zwei Jahren zu
befristen.

(2) Eine Sachverständigenorganisation oder eine
Güte- und Überwachungsgemeinschaft darf einen Be-
trieb nur als Fachbetrieb zertifizieren, wenn dieser Be-
trieb

1. über die Geräte und Ausrüstungsteile verfügt, durch
die die Erfüllung der Anforderungen nach § 62 Ab-
satz 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes und die-
ser Verordnung gewährleistet wird,

2. eine betrieblich verantwortliche Person bestellt hat
mit

a) erfolgreich abgeschlossener Meisterprüfung in
einem einschlägigen Handwerk, mit erfolg-
reichem Abschluss eines ingenieurwissenschaft-
lichen Studiums in einer für die ausgeübte Tätig-

keit einschlägigen Fachrichtung oder mit einer
geeigneten gleichwertigen Ausbildung,

b) mindestens zweijähriger Praxis in dem Tätigkeits-
gebiet des Fachbetriebs und

c) ausreichenden Kenntnissen in den in Satz 2 ge-
nannten Bereichen, die in einer Prüfung nachge-
wiesen wurden,

3. nur Personal einsetzt, das über die erforderlichen
Fähigkeiten für die vorgesehenen Tätigkeiten ver-
fügt, beispielsweise auch an Schulungen von Her-
stellern zu einzusetzenden Produkten teilgenommen
hat, und

4. Arbeitsbedingungen schafft, die eine ordnungsge-
mäße Ausführung der Tätigkeiten gewährleisten.

Die Kenntnisse nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c
müssen Folgendes umfassen:

1. Aufbau und Funktionsweise der Anlagen sowie
deren Gefährdungspotenzial,

2. Eigenschaften der Stoffe, mit denen in den Anlagen
umgegangen wird, insbesondere hinsichtlich ihrer
Wassergefährdung,

3. maßgebliche Vorschriften des Wasser-, Bau-, Be-
triebssicherheits-, Immissionsschutz- und Abfall-
rechts und

4. Anforderungen an das Verarbeiten von bestimmten
Bauprodukten und Anlagenteilen.

(3) Die Sachverständigenorganisation oder die Güte-
und Überwachungsgemeinschaft stellt nach abge-
schlossener Zertifizierung eine Urkunde über die Zerti-
fizierung aus. Die Urkunde muss folgende Angaben
enthalten:

1. Name und Anschrift des Fachbetriebs,

2. Name und Anschrift der Sachverständigenorganisa-
tion oder der Güte- und Überwachungsgemein-
schaft, die den Betrieb zertifiziert hat,

3. eine Beschreibung des Tätigkeitsbereichs des Fach-
betriebs sowie

4. die Geltungsdauer der Zertifizierung.

(4) Als Fachbetrieb gilt auch, wer die Anforderungen
nach Absatz 2 erfüllt und berechtigt ist, in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Tätigkeiten durchzuführen,
die in der Bundesrepublik Deutschland nach § 45 Fach-
betrieben vorbehalten sind, sofern der Betrieb in dem
anderen Staat einer gleichwertigen Überwachung un-
terliegt.

§ 63

Pflichten der Fachbetriebe

(1) Der Fachbetrieb hat sicherzustellen, dass die be-
trieblich verantwortliche Person mindestens alle zwei
Jahre sowie das eingesetzte Personal regelmäßig an
Schulungen nach § 61 Absatz 2 oder an anderen
gleichwertigen Fortbildungsveranstaltungen teilnimmt.

(2) Fachbetriebe sind verpflichtet, der Sachverstän-
digenorganisation oder der Güte- und Überwachungs-
gemeinschaft, die sie überwacht, Änderungen ihrer Or-
ganisationsstruktur unverzüglich mitzuteilen.
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(3) Ein Betrieb, dem die Zertifizierung als Fachbe-
trieb entzogen wurde, hat die Zertifizierungsurkunde
nach § 62 Absatz 3 der Sachverständigenorganisation
oder der Güte- und Überwachungsgemeinschaft unver-
züglich zurückzugeben; sie darf nicht weiter verwendet
werden.

§ 64

Nachweis der Fachbetriebseigenschaft

Fachbetriebe haben die Fachbetriebseigenschaft un-
aufgefordert gegenüber dem Betreiber einer Anlage
nachzuweisen, wenn dieser den Fachbetrieb mit fach-
betriebspflichtigen Tätigkeiten beauftragt. Gegenüber
der zuständigen Behörde haben sie ihre Fachbetriebs-
eigenschaft auf Verlangen nachzuweisen. Der Nach-
weis nach den Sätzen 1 und 2 ist geführt, wenn der
Fachbetrieb die Zertifizierungsurkunde nach § 62 Ab-
satz 3 oder eine beglaubigte Kopie der Zertifizierungs-
urkunde vorlegt. Die Sätze 1 und 2 gelten in den Fällen
des § 62 Absatz 4 mit der Maßgabe, dass die Berech-
tigung und die gleichwertige Kontrolle nachzuweisen
sind; § 52 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Kapitel 5

Ordnungswidrigkeiten; Schlussvorschriften

§ 65

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 103 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 Buchstabe a des Wasserhaushaltsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 7 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig macht,

2. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 2.2 eine Anlage nicht richtig errichtet oder
nicht richtig betreibt,

3. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 5.1 Buchstabe a einen Vorgang nicht über-
wacht oder sich nicht oder nicht rechtzeitig vom
ordnungsgemäßen Zustand einer dort genannten
Sicherheitseinrichtung überzeugt,

4. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 5.1 Buchstabe b eine Belastungsgrenze
einer Anlage oder einer Sicherheitseinrichtung nicht
einhält,

5. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.1 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig erstattet,

6. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.2 Satz 2 oder Nummer 6.3 eine Maß-
nahme nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig er-
greift,

7. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.2 Satz 3 eine Benachrichtigung nicht,
nicht richtig oder nicht rechtzeitig vornimmt,

8. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.4 eine Anlage nicht oder nicht rechtzeitig
prüfen lässt,

9. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.5 Satz 1 einen Prüfbericht nicht oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

10. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.7 Satz 1 oder Satz 2 einen Mangel nicht,
nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise
oder nicht rechtzeitig beseitigt,

11. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.7 Satz 4 eine Anlage nicht oder nicht
rechtzeitig außer Betrieb nimmt oder nicht oder
nicht rechtzeitig entleert,

12. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.7 Satz 5 eine Anlage wieder in Betrieb
nimmt,

13. einer vollziehbaren Anordnung nach § 16 Absatz 1
zuwiderhandelt,

14. entgegen § 17 Absatz 1 eine Anlage nicht richtig
errichtet oder nicht richtig betreibt,

15. entgegen § 17 Absatz 4 Satz 1 einen dort genann-
ten Stoff nicht oder nicht rechtzeitig entfernt,

16. entgegen § 17 Absatz 4 Satz 2 eine Anlage nicht
oder nicht rechtzeitig sichert,

17. entgegen § 23 Absatz 1 Satz 1 einen Vorgang nicht
überwacht oder sich nicht oder nicht rechtzeitig
vom ordnungsgemäßen Zustand einer dort genann-
ten Sicherheitseinrichtung überzeugt,

18. entgegen § 23 Absatz 1 Satz 2 eine Belastungs-
grenze einer Anlage oder einer Sicherheitseinrich-
tung nicht einhält,

19. entgegen § 23 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1
einen Behälter befüllt,

20. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 2 eine Anlage nicht
oder nicht rechtzeitig außer Betrieb nimmt,

21. entgegen § 24 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2 oder Satz 3, oder entgegen § 40 Absatz 1
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig erstattet,

22. entgegen § 44 Absatz 1 Satz 1 eine Betriebsanwei-
sung nicht vorhält,

23. entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Betriebspersonal
nicht oder nicht rechtzeitig unterweist,

24. entgegen § 44 Absatz 4 Satz 2 ein Merkblatt nicht,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht für
die vorgeschriebene Dauer anbringt,

25. entgegen § 45 Absatz 1 eine Anlage errichtet,
reinigt, instand setzt oder stilllegt,

26. entgegen § 46 Absatz 2, Absatz 3 oder Absatz 5
eine Anlage nicht oder nicht rechtzeitig prüfen lässt,

27. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Absatz 4
zuwiderhandelt,

28. entgegen § 47 Absatz 1 eine Prüfung durchführt,

29. entgegen § 47 Absatz 3 Satz 1 einen Prüfbericht
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

30. entgegen § 48 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 einen
Mangel nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig beseitigt,
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